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SPRECH- UND SERVICEZEITEN 

E-Mail gemeinde@roden.de Homepage www.Roden.de 
Bürgermeister Albert 

  09396/993977   0175/7268342 
Rathaus Roden 
Donnerstag: 18.30 - 19.30 Uhr;  09396/349  
Rathaus Ansbach:  
Dienstag: 18.30 - 19.30 Uhr ;  
  09396/865  Fax 09396/993380 
Bauhof R. Volkert, Vorarbeiter  0170 3862247 
Bauhof H. Pfeufer   0152 09569242 
Bauhof F. Nätscher   0160 94473670 
Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld: 
E-Mail:   info@vgem-marktheidenfeld.de 
Internet: www.vgem-marktheidenfeld.de  
Montag – Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr 
Montag u. Dienstag: 13.00 – 15.00 Uhr 
  09391/6007-0  Fax 09391/6007-66 
Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher Gemeinderatssitzungen werden 
durch Aushang in den gemeindlichen Bekanntmachungstafeln in Roden 
am Rathaus und in Ansbach am Dorfgemeinschaftshaus bekannt ge-
macht. Die Sitzungsniederschriften können im Rathaus und im Internet 
unter http://www.Roden.de in der Rubrik Gemeinderatssitzungen einge-
sehen werden. 

Müllabfuhr (s. Abfallkalender des Landkreises oder 
Infotelefon  09353/793-777 bzw. -0) 
Abfuhr Restmüll: Dienstag gerade Kalenderwoche 
Abfuhr Biomüll: Dienstag ungerade Kalenderwoche 
Abfuhr DSD/gelbe Säcke:  11.03.2021 
Abfuhr „Blaue Papiertonne“:  16.03.2021 
Sperrmüllabfuhr: 2 x pro Jahr auf Bestellung 
 
Erdaushubdeponie Roden:  
Anlieferung nach Bedarf unter Aufsicht eines Gemeinde-
arbeiters 
Containerstandorte, Altglas – Weißblech 
Roden, Oberdorfstraße u. Ansbach, Friedhof 
 
Problemabfallsammelstelle 
Kreismülldeponie, Karlstadt,  
Am Hammersteig 7A,  
Mo – Fr. von 08.30 – 12.00 Uhr und 12:45 – 16:00 Uhr 
 
Wertstoffhöfe, Tel. 09391/8674: 
Marktheidenfeld, (Bauschuttdeponie, bei Eichenfürst) 
Öffnungszeiten 01.04.2021 – 31.10.2021 
Mo. / Fr. 10.00 – 12.00 Uhr Di., 13.00 – 15.00 Uhr, 
Sa. 10.00 – 12.00 Uhr 
Schotterwerk Schebler, Karbach (Bauschutt) 
Anlieferung während der Öffnungszeiten  
Urspringen, Richtung Steinfeld (Am Mehlenweg) 
Samstag 9.00 – 11.00 Uhr 

Mitteilungsblatt 
der Gemeinde 

RODEN 
(Gemeindeteile Roden und Ansbach) 

Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft  

Marktheidenfeld 
Nr. 02/2021 19.02.2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notrufnummer Arzt:   116 117 
Notrufnummer Rettungsdienst:    112 
Notrufnummer Polizei                    110  
Sperr- Notruf                                   116 116  
(für Medien wie Kredit- oder EC-Karten) 
Apotheke Notdienst aktuell unter: 
www.aponet.de 
 

Sirenenprobealarm 
jeden 1. Samstag im Monat, 12.30 Uhr 
Mobilitätszentrale Main-Spessart 
Fahrplan- und Fahrpreisauskunft über alle Bus- 
strecken in Main-Spessart,  
Bestellung der RUF-BUSSE  0931 36886 886 
Mo.-Fr.9 – 19 Uhr, Sa. 9 – 18 Uhr 

Inhaltsverzeichnis: 
 

 
Gemeindeinformationen: 
 
Reinigung der öffentl. Straßen u. Gehwege 
Sperrung der Gemeindeverbindungsstraße 
Neue Busfahrpläne 
Nächstes Mitteilungsblatt 
 
 
 
 
Sonstige Informationen / Anlagen 
 
Einladung Jagdgenossenschaft 
Vereinsanzeigen/Werbung 
Gottesdienstordnung 
Werbung Gösswein/Wömbi 
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GEMEINDEINFORMATIONEN 
 
Ein sauberes Dorf sollte das Ziel aller  
Bürger unserer Gemeinde sein: 
Reinigung der öffentlichen Straßen und 
Gehwege zzgl. der Wasserrinne 
 

Aus gegebenem Anlass weist die Gemeinde 
Roden auf die Regelungen der Reinigungs- 
und Sicherungsverordnung hin: 
 

Laut der genannten Verordnung sind die öffent-
lichen Straßen zur Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Reinlichkeit, insbesondere durch die Ei-
gentümer, zu säubern. 
Dies gilt auch für unbebaute Grundstücke. 
 

Dabei sind die Gehwege, die gemeinsamen 
Geh- und Radwege, die Radwege und die in-
nerhalb der Reinigungsflächen befindlichen 
Fahrbahnen (einschließlich der Parkstreifen)  
 

a) nach Bedarf zu kehren und den Kehricht, 
Schlamm und sonstigen Unrat zu entfernen 
(soweit diese in üblichen Hausmülltonnen für 
Biomüll, Papier oder Restmüll oder in Wert-
stoffcontainern entsorgt werden können); 
entsprechendes gilt für die Entfernung von 
Unrat auf den Grünstreifen. 

 

Im Herbst sind die Reinigungsarbeiten bei 
Laubfall, soweit durch das Laub – insbeson-
dere bei feuchter Witterung – die Situation 
als verkehrsgefährdend einzustufen ist, 
ebenfalls durchzuführen. 

 

b) von Gras und Unkraut zu befreien, soweit es 
aus Ritzen und Rissen im Straßenkörper 
wächst. 

 

c) bei Bedarf, insbesondere nach einem Un-
wetter sowie bei Tauwetter, die Abflussrin-
nen und Kanaleinläufe freizumachen, soweit 
diese innerhalb der Reinigungsfläche liegen. 

Für in die öffentlichen Verkehrsflächen hin-
einwachsende Hecken, Bäume und  
Sträucher gilt folgendes: 
 

Die Grundstückseigentümer sind verkehrssi-
cherungspflichtig und haften für Unfälle und 
Schäden, die durch Überwuchs Ihrer Begrü-
nung entstehen können. Daher sollte im Inte-
resse der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer 
folgende Hinweise beachtet werden: 

 Schneiden Sie Hecken, Bäume und 
Sträucher an Straßen, Wegen und Plät-
zen rechtzeitig soweit zurück, dass alle 
Verkehrsteilnehmer den öffentlichen 
Verkehrsraum ungehindert und ohne 
Gefahr nutzen können. 

 Beachten Sie das „Lichtraumprofil“ 
wenn Ihr Grundstück an die öffentliche 

Verkehrsfläche angrenzt. Die Anpflan-
zungen sollten bis zu einer Höhe von 
2,50 m nicht über Rad-/bzw. Gehwege 
ragen und an Straßen nicht bis zu einer 
Höhe von 4,50 m. 

 Schneiden Sie Hecken, Sträucher und 
Bäume an Straßeneinmündungen und 
Kreuzungen so weit zurück, dass sie 
nicht über Ihre Grundstücksgrenze hin-
ausragen. Dann können Sichtbehinde-
rungen und Verkehrsgefährdungen gar 
nicht erst entstehen. Achten Sie auch 
darauf, das Sichtdreieck freizuhalten. 

 Schneiden Sie Hecken, Sträucher und 
Bäume im Bereich von Straßenleuchten 
und Verkehrszeichen soweit zurück, 
dass die Leuchten in ihrer Beleuch-
tungsfunktion nicht behindert werden 
und die Verkehrszeichen problemlos 
aus mehreren Metern Entfernung gese-
hen werden können. 

Um Einhaltung und Beachtung wird gebeten! 
 

Sperrung der Gemeindeverbindungsstraße: 
 
Die Gemeindeverbindungsstraße zwischen 
Ansbach und Erlach ist bis zum 18.04.2021 im 
Zeitraum von 19 - 5 Uhr wegen der Wanderung 
der Feuersalamander gesperrt.  
 

Um Beachtung wird gebeten.  

 
 
Neue Busfahrpläne 
 
Zum 10.01.2021 sind neue Busfahrpläne in 
Kraft getreten.  Bei Bedarf können diese im 
Rathaus abgeholt werden oder  
unter https://www.main-
spessart.de/themen/wirtschaft-
verkehr/oepnv/index.html selbst herunter-
geladen werden.  
 
 
Nächstes Mitteilungsblatt 
 
Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde 
erscheint voraussichtlich in der 11. Kalender-
woche 2021. Gewünschte Veröffentlichungen 
sind bis spätestens Mittwoch, 10.03.2021 an 
die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld 
zu mailen. E-Mail: amtsblatt.roden@vgem-
marktheidenfeld.de 
 
GEMEINDE RODEN 
 
A l b e r t 
1. Bürgermeister 


